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1 	 T 159/85 

Sachverhalt und Anträge 

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderiri der europäischen Pa-

tentannie1dun 81 102 208.6 (Veiöffentlichungsnr. 

0 037 057). 

II. Die Anmeldung wurde durch die am 6. Februar 1985 zur Post 

gegebene Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 

11. Dezember 1984 zurUckgewiesen. Der Entscheidung lagen 

der am 11. Dezember 1984 eingegangene Patentanspruch 1 und 

die am 10. Dezember 1984 eingegangerien Patentanspriche 2 

bis 9 zugrunde. 

III. Die ZurUckweisung wurde damit begrindet, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Thtigkeit beruhe 

im Hinblick auf die Druckschrift DE-A- 2 903 288 (Dl) oder 

die Druckschjft IEEE Transactions on Communications, vol. 

corn. 26, No. 7, July 1978, S. 1082 bis 1087 (D2) in Verbin-

dung mit den Ublichen Kenntnissen des Fachmanns. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerciefihrerin am 

4. April 1985 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerde-

gebiThr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegrindung ist 

am 7. Juni 1985 eingegangen. 

V. In der Antwort auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hat 

die BeschwerdefUhrerin beantragt, die ZurUckweisungsent-

scheidung aufzuheben und ein Patent mit den am 

15. Juni 1987 eingegangenen PatentansprUchen 1 bis 5 zu er-

teilen. 

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden ?ortlaut: 

"Lichtwellenleiterverzweigung nach dem Strahlteilerprinzip 

mit geringen Polarisationseffekten, wobei auf einer Seite 
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einer teildurchlässigen, spektralselektiven Spiegelschicht 

(3, 3', 3 ' ' ) zwei Lichtwellenleiter (1, 2) derart angeord-

net sind, daL eine aus einem (1) dieser beiden Lichtwellen-

leiter austretende Lichtstrahlung auf die genannte Spiegel-

schicht (3, 3', 3 ' ' ) trifft und der andere Lichtwellenlei-

ter (2) den von der Spiegelschicht (3, 3', 3 ' ' ) reflektier-

ten Strahlungsanteil empf.ngt, wobei auf der anderen Seite 

der Spiegelschicht (3, 3', 3'') ein weiterer Lichtwellen-

leiter (1') derart angeordnet ist, daL er den durch die 

Spiegelschicht (3, 3', 3'') hindurchgegangenen Strahiungs-

anteil der aus dern genannten einen Lichtwellenleiter (1) 

austretenden Strahiung empfängt, wobei die Spiegelschicht 

in einem Neigungswinkel (?) zur Achse (10) des genannten 

einen Lichtwellenleiters (1) und zur Achse (10) des zu 

diesem einen Lichtwellenleiter (1) fluchtenden weiteren 

Lichtwellenleiters (1') angeordnet ist, der zwischen 450 

und 90 0  und näher be! 90 0  liegt, und wobei die Achse (20) 

des genannten anderen Lichtwellenleiters (2) mit der ge-

rneinsamen Achse (10) der miteinander fluchtenden Licht-

wellenleiter (1, 1') einen 'inke1 (oc) einschlieSt, der 

zwischen 00  und  900  liegt, dadurch gekennzeichnet, daE die 

aus dern genannten einen Lichtwellenleiter (1) austretende 

und auf die genannte Spiegelschicht (3, 3', 3 ' ' ) treffende 

Strahiung, der von der genannten Spiegelschicht (3, 3', 

3'') reflektierte und von dem genannten anderen Licht-

wellenleiter (2) ernpfangene Strahlungsanteil sowie der 

durch die genannte Spiegelschicht (3, 3', 3'') hindurch-

gegangene und von dem genannten weiteren Lichtwellenleiter 

(1') empfangene Strahlungsanteil sich jeweils unkollimiert 

ausbreiten, daL die rniteinander fluchtenden Lichtwellen-

leiter (1, 1') an die teildurchlässige Spiegelschicht (3, 

3', 3 ' ' ) angrenzen und der andere Lichtwellenleiter (2) an 

demjenigen (1) der beiden miteinander fluchtenden Licht-

wellenleiter (1, 1') angrenzt, in den der eine Strahiungs-

anteil reflektiert wird, und dat3 die den fluchtenden Licht- 
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wellenleitern (1, 1') zugewandte Stirnf1che (4) des 

anderen Lichtwellen-leiters (2) parallel zur gerneinsarnen 

Achse (10) der miteinander fluchtenden Lichtwellenleiter 

(1, 1') ausgerichtet ist." 

Die Ansprüche 2 bis 5 sind auf Anspruch 1 rUckbezogen. 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin vertritt die Auffassung, die ange- 

fochtene Eritscheidung beruhe auf einer rUckschauenden Be- 

trachtung, denn in der Druckschrift Dl seien keinerlei 

Hinweise auf einen möglichen Verzicht auf die bei der dort 

beschriebenen Lichtwellenleiterverzweigung nach dem Strahi-

teilerprinzip verwendeten Kollirnationslinsen zu finden. 

Uberdies fUhre das einfache Weglassen der Linsen in der 

Vorrichtung gemãl3 Dl nicht zum Gegenstand der Erfindung. 

Entscheidungsgrtinde 

1. Die Beschwerde entspricl -xt den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der Gegenstand der Patentansprche geht nicht Uber den In-

halt der Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten 

Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU). Die PatentansprUche 

sind daher formell nicht zu beanstanden. 

3. Neuheit 

3.1 	Aus der Druckschrift Dl (Figur 12 und zugehörige Beschrei- 

bung) ist eine Lichtwellenleiterverzweigung nach dem 

Strahlteilerprinzip mit geringen Polarisationseffekten be-

kannt, wobei auf einer Seite einer teildurchlässigen spek-

tralselektiven Spiegelschicht (11) zwei Lichtwellenleiter 

(100, 52) derart angeordnet sind, daI3 eine aus einem (100) 
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dieser beiden Lichtwellenleiterauftretende Lichtstrahlung 

i' -2) auf die genannte Spiegelschicht (11) trif ft und 

der andere Lichtwellenleiter (52) den von der Spiegel-

schicht (11) reflektierten Strahlungsanteil (2..2)  empfängt, 

wobei auf der anderen Seite der Spiegelschicht (11) em 

weiterer Lichtwellenleiter (51) derart angeordnet 1st, daf 

er den durch die Spiegelschicht (11) hindurchgegangenen 

Strahlungsanteil 	der aus dem genannten elnen Lichtwel- 

lenleiter (100) austretenden Strahiung ('i' '2 ernpfängt, 

wobei die Spiegelschicht (11) in einem Neigungswinkel zur 

Achse des genannten einen Lichtwellenleiters (100) und zur 

Achse des zu diesem einen Lichtwellenleiter (100) fluchten- 	
( 

den weiteren Lichtwellenleiters (52) angeordnet 1st, der 

zwischen 450 und 900  und näher bei 900  liegt (Seite 10, 2. 

und 4. Absatz), und wobei die Achse des genannten anderen 

Lichtwellenleiters (52) mit der gemeinsamen Achse der mit-

einander fluchtenden Lichtwellenleiter (100, 51) einen Win-

kel einschliei3t, der zwischen 00  und  900 liegt. 

Die obengenannten Merkmale entsprechen den Merkmalen des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1 der strittigen Anmeldung. 

Ein Hinweis auf einen möglichen Verzicht auf die Kohl- 

mationshinsen (40, 41, 42) oder ein Hinweis auf die Ubrigen 

Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 der 

strittigen Anmeldung sind dieser Druckschrift nicht zu 

entnehmen. 

3.2 	Die Druckschrift (D2) (Figur 12b und zugehörige Beschrei- 

bung) bezieht sich auf eine Lichtwellenleiterverzweigung, 

die zwar mehrere Merkinale des Oberbegriffs der strittigen 

Anmeldung enth1t. Eine Reflexion der Strahiung findet aber 

nicht statt una die Vorrichtung enth1t ausschhiehich die 

zwei' miteinander fluchtenden Lichtwehlenleiter. Hinweise 

auf den kennzeichnenden Tell des Anspruchs 1 der strittigen 

Anmeldung sind nicht gegeben. 
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3.3 	Die DrucksChrift IBM Technical Disclosure Bulletin, 

Band 16, Nr. 1, Juni 1973, New York (D3) bezieht sich auf 

eine Lichtwellenleiterverzweiguflg nach dem Strahiteiler-

prinzip, bei der auf einer Seite einer geneigten, teil-

durch1ssigen Spiegelschicht (2a, 3a) zwei Lichtwellen-

leiter (3,4) derart angeordnet sind, daI3 eine aus einem (3) 

der beiden Lichtwellerileiter austretende Strahiung auf die 

Spiegelschicht trifft und der andere (4) den von der 

Spiegelschicht reflektierten Strahlungsanteil empfängt. 

Ferner ist auf der anderen Seite der Spiegelschicht em 
weiterer Lichtwellenleiter 2 angeordnet. Irn Gegensatz zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 beträgt in der Anordnung nach D3 

der Neigungswinkel der Spiegelschicht zur Achse der zwei 

fluchtenden Lichtwe11en1eiter (2, 3) 45 0 , und cier Winkel 

zwischen der Achse des Lichtwellenleiters (4) mit der Achse 

der zwei fluchtenden Lichtwellenleiter (2, 3) betrágt 

genau 900,  so daB zwangsl'ufig groBe Polarisationseffekte 

auftreten. 

3.4 Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften kommen 

dem Anmeldungsgegenstand nicht näher. Sic brauchen deshaib 

hier nicht erôrtert zu werden. 

	

3.5 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu (Artikel 54 

EPU). 

	

4. 	Erfinderische Thtigkeit 

4.1 Ausgehend vom Stand der Technik gemäB Dl, die nach der Auf-

fassung der Beschwerdekammer am nchsten komrnt, und bei 

deren Gegentand ebenfalls die Polarisationseffekte gering 

bleiben, verbleibt dem Gegenstand des Anspruchs 1 als 

Aufgabe, die Herstellung der LichtwellenleiterverzweigUng 

zu vereinfachen, und dabei die unerwUnschten Polarisations-

effekte auf einem niecirigen Niveau zu halten. 
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4.2 	Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 enthaltenen Merkmale gelöst. 

	

4.3 	Die Aufgabe ergibt sich ohne weiteres aus der Praxis, denn 

die Vereinfachung der Herstellung einer Vorrichtung, ohne 

dali ihre Arbeitsweise verschlechtert wird, ist selbstver-

stándlich ein wichtiges Ziel fUr den Fachmann jedes techni-

schen Gebiets. Die Aufgabenstellung kann deswegen keinen 

Hinweis fUr das Vorliegen einer erfinderischen Ttigkeit 

liefern. 

	

4.4 	Die Druckschrift Dl kann Uberhaupt keine Anregung für die 

Lösung der obengenannteri Aufgabe vermittein. Denn in smt-

lichen dargesteliten AusfUhrungsformen der Lichtwellenlei-

terverzweigung nach Dl (insbesondere Figureri 9 bis 12, 14 

bis 17) 1st das Merkrnal der kollimierten Strahlausbreitung 

durch Linsen vorhanden und erscheint als ein unverzichtba-

res, wesentliches Ner)cmal, urn die störenden Polarisations-

effekte gering zu halten. In diesem Zusarnmenhang kann sich 

die Beschwerdekarnmer der Meinung der PrUfungsabteilung, 

wonach dem Fachmann kiar sel, dab die Kollirnationslinsen in 

einer Vorrichtung nach dern Stand der Technik (z.B. Dl oder 

D2) keinen Beitrag zur Verringerung der Polarisations-

effekte leisten, nicht anschlieben. Denn die Kollimations-

lirisen zusammen mit dem Steilerstellen des Teilerspiegels 

djenen dort in erster Linie dazu, ein nahezu senkrecht 

auf den Spiegel fallendes paralleles StrahlenbUndel zu er-

zeugen, so dali die Polarisationseffekte verrnindert werden 

können. Aber auch wenn der Fachmann, ausgehend von der 

Lichtwellenleiterverzweiguflg nach Dl, auf die Idee gekomrnen 

ware, die Linsen wegzulassen, htte dies allein zu einer 

wenig brauchbaren Vorrichtung gefUhrt, weil das von den 

infolge der Platte (60) und der Keile (80,81) nicht an die 

Spiegelschicht angrenzenden Lichtwellenleitern ausgehende 
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bzw. zu empfangende Licht bei unkollimierter Str.ahlung 

grofentei1s verloren ginge. Deshaib sind auch die Ubrigen 

Merkmale des kennzeichneriden Teils des Anspruchs 1 aer 

strittigen Anmeldung wesentlich Lur Lösung der gesteliten 

Aufgabe, nämlich zu einer Lichtwellenleiterverzweigung zu 

gelangen, die der gemäL Dl ebenbUrtig 1st. Auch D2 und D3 

können dem Fachmann nicht helfen, ausgehend vom Stand der 

Technik gemãL Di, zurn Gegenstand des Anspruchs 1 zu ge- 

langen. Denn gemä(i Figur 12 in D2 werden zwischen den 

Lichtwelienleitern jeweils Kolliniationslinsen (Li, L2) 

verwendet. Auch enth1t D2 keine Angaben darUber, daL das 

auf den Photodetektor (APD) gelangende Licht Uber einen 

weiteren Lichtwellenleiter ausgekoppelt wird. Die Licht- 

wellenleiterverzweigung nach D3 verwendet zwar keine 

Linsen, so daC die Strahiung unkollimiert ausgebreitet 

wird; es handelt sich jedoch urn eine Anordnung (Punkt 3.3 

der vorliegenden Entscheidung), die das Problem des Polari-

sationseffekts nicht lst. Infolge dessen bekomrnt der Fach-

mann keine Anregung auch bei Vermeidung des Polarisations-

effekts, eine Anordnung ohne Linsen zu schaffen. 

	

4.5 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht deshaib auf ei- 

ner erfinderischen Tätigkeit mm Sinne des Artikels 56 EPU. 

Der Patentanspruch 1 ist damit gewhrbar (Artikel 52 (1) 

EPU. 

4.6 Die abWángigen AnsprUche 2 bis 5 sind auf besondere Ausfüh-

rungsformen der Vorrichtung nach Anspruch 1 gerichtet und 

sind deshaib ebenfalls gewhrbar. 

	

5. 	Die mm Anspruch 1 vorgenornmene Anderung betrif ft die 

Beseitigung eines offensichtlichten Schreibfehlers. 
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Entscheidungsforme 1 

Aus diesen GrVinden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen, mit 

der Auflage, ein Patent mit folgenden tlnterlagen zu erteI-

len: 

2.1 	Die am 15. Juni 1987 eingegangene Beschreibung, Seite 1 bis 

9, mit folgenden Berichtigungen: Seite 1, Zeile 31, SUVOflI• 

statt "vo"; Seite 2, Zeilen 35 bis 37, der Satz anfangend 

mit "Hierbei .. ." wird gestrichen. 

2.2 	Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen am 15. Juni 1987, 

wobei in Anspruch 1, Zeile 29 " empfangende "  geändert wird. 

in "empfangene". 

2.3 	Zeichnungen: Blatt 1/3 und 2/3, eingegangen am 
2 (i'. 	Juni 1987, 

Blatt 3/3, eingegangen am 2. Juli 1987. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsitzende 

RUckerl 
	

Lederer 
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